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Vorteil ist, daß sich regelmäßig auch Kalk auf den La
gerstätten befindet. Wenig bekannt ist, daß im sächsi
schen Voigtlande Vorkommen von Erzen sind die der 
lothringischen Minette ähneln. Diese Erzfelder um
fassen ca. 19 000 Morgen Gelände. Das Erz eiginet sich 
mit 0,30 bis 0,60 % Phosphor gut zur Herstellung von 
Thomaseisen. Die Neue Sächsische Erzbergbau-A.-G., 
der die ganze Minettebasis gehört, ist bereits mit einem 
Grnbenbetrieb in Minetteerzen lieferungsfähig geworden. 

Im Ha rz we.rden in der Nähe von Clausthal
A_ndreasb?rg neu� Schächte abgeteuft zur Ausbeutung 
s1lberh�lt1ger Blei- und Zinkerze durch die Bergwerks
und Hutten-A.-G., Zweigniederlassung staatliche Ober
harzer Werke. Die Ilseder Hütte A.�G. in Groß- Ilsede 
will ?.ei St. Andreasberg, ein neues Bergwerk errichten, 
um Eisenerze zu gewinnen. In der A l t m a r k  ist man bei Weferlingen auf Eisenerzlager und Steinkohle ge-
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stoßen und will angeblich demnächst mit dem Abbau be
ginnen. So regt sich allenthalben im deutschen Erzberg
bau neues Leben. 

Und doch •erhebt sich, so vorteilhaft an sich auch die 
größere Gewinnung von Rohstoffen im eigenen Lande 
für die deutsche Volkswirtschaft ist, die Frage, ob das 
deutsche Kapital nicht stärker i n  d e r  E r z  g e w i n  -
n u n g d e s A u s 1 a n d e s Fuß fassen ,soll, um dadurch 
indirekt die Bezüge von Auslandserzen zu verbilligen. 
Die heimische Erzerzeugung mit ihren immerhin begrenz
ten Zukunftsaussichten braucht deshalb nicht vernach
lässigt zu werden. Es sollen denn auch schon beispiels
weise Verhandlungen gepflogen worden sein zwischen 
einer niederländischen schwedischen und deutschen 
Gruppe zur Gründung' einer Gesellschaft für die Aus
beute von Erzlagern in der Provinz Vesterbotten in 
Lappland. ,sh 

Zur Entwicklung des deutschen Steuersystems cn)

Ob das Werk von 1919/;:l0 unter keinen Umständen
aufrechtzuerhalten war und weshalb •es· tatsächlich nichtaufrechterhalten wurde, soll hier im einzelnen nicht unter�ucht werden. Es ist unbillig und enge gedacht denR�i�hstag oder die Regierung, in.erster Linie den R�ichsrpmister_ der Finanzen hier a 11 e i n  schuldig zu r-rkläre�. Bfüde �rifft die Verantw.ortung, und gewiß brstehenzwisch�n beider Schuld wechselseitige kausale ·v erknüpfungen - ebenso wie <lies bei .der Inflation und dem 
Budgetdefizit, bei diesen Ei�scheinungen v.;iederum und dem W�chsen des Einflusses von Interessengruppen
und -gruppchen der Fall ist. 

Tatsache ist, daß die Einnahmen des Reichs sowie 
die der· andern öffentlichen, Körperschaften in immer ge
ringerem Maße zur Deckung der Ausgaben beitrugen. 
Alle Reformen: Steuerkompromiß (April 1922) und Geld
entwertungsgeseiJ '(März 1923), Zwangsanleihe (Juli 
1922), Brotversorgungsabgabe (Juni 1923) und die -
ganz unwirksamen, weil viel zu spät erlassenen - außer
ordentlichen Steuern zur Finanzierung des Ruhrkampfes 
(August 1923) ver,mochten daran nichts zu ändern.' Erst 
als die Repudiation der Mark infloge der aus der Finanz
gebarung des Reichs resultierenden Inflation immer 
weitere Fortschritte machte und die politischen Span
nungen aufs höchste gestiegen waren, entschloß sich die 
Regierung, gestüiat auf das „ErmächtigungsgeseiJ", zu 
radikalen Maßnahmen. Die Steuern wurden, durch
gehends auf „<Gold" umgestellt, einer Neurege
lung unterzogen - wobei einige Abgaben völlig ver-
schwanden, andere wieder auferstanden -, und 
gleichzeitig ist die Frage des Finanzaus-
gleichs einei' (,,vorläuHg endgültigen") -Lösung ent
gegengeführt worden. Bevor jedoch auf., diesen leJater
währiten Punkt noch etwas näher eingegangen und die 
Entwick1ung der Verhältnisse seit Kriegsende skizziert 
wird, sei eine Darstellung des S ys t e m s  d e r  
Re i c � s s teu e r n  gegeben, wie es sich unter Berück
sic��igung der sogenannten „ Steuernotverordnungen" 
vom Dezember.1923 und.-Februai•-1924 ergibt. · ... , ... •. 

T. B e l astun g d es Ei n k omme n s u nd
V e r m ö g e n s. 1. Einkommensteuer: __ a) Besteuerung
des Einkommens aus Löhnen und Gehaltern durch den 
10 % igen Steuera:bzug. 50 ,Al monatlich steuerfrei. Der 
SteuersaiJ ermäßigt sich um je 1 % für die Ehefrau un _d 
jedes minderjährige Kind. b) Besteue1:ung aller sonsh
gen Einkünfte phy,s}scher Personen auf Grund von _ver
anlagung. Tal'if, Veranlagung .. u�d Erhebung bisher
noch nicht näher geregelt. Vorlaubg: Vornuszahlungen, 
und zwar: vierteljährlich 1 ..At je 1000 c4{ Vermögen bei 
Einkommen aus Land- und Forstwirtschaft; 2 % des 
Umsatws (nach kbzug von Löhnen und Gehältern) bei 
Einkommen aus Gewerbebetrieb und Bergbau; 10 % 
Kapitale�;tragssteuer; bei sonstig_�_n �inkommen (aus
GrundbesiiJ, freien -Berufen usw.) fur die ersten 2000 ,Al 
des tlbersclmsses über die Werbungskosten 10 % , für 
die weiteren Beträge 20 % ; für lohnsteuerpflichtiges 
Einkommen 20 % der vierteljährlich 2000 cAl übersteigen
den Beträge, unter Anrechnung des Steuerabzugs. -
Eine Besteuerung des übermäßigen Aufwands tritt bei 
ungenügenden Voraus;,,ahlungen ein: 10 % für ·die ersten 
2000 ,Al des Verbrauchs, 20 % für die weiteren Beträge. 
- Ermäßigung bei den ersten 2000 ,Al Einkommen: 1 %
des Steuerisa\)es für die Ehefrau und jedes minderjährige
Kind. 2. Körperschaftssteuer: Bisher nur Provisorium:
Juristische Personen lei,sten 2 % des UmsaJaes abzüg
lich Löhne und Gehälter als Vorauszahlung; Minimum
für Erwerbsgesellschaften: ½ 0/oo <les Vermögens monat
lich. 3. Vermögenssteuer: Steuersa\) grundsät}lich 5 °/oo 
des Vermögens· nach dem Stande vom 31. Dezbr. 1923;
Ermäßigungen bei Vermögen bis 25 000 bzw. 50 000 ,Al auf
3 bzw. 4 °loo, Erhöhungen bei mehr als 100 000, 500 000,
2 Millionen bzw. 5 Millionen cA{ auf 6, 6½, 7 bzw. 7½ 0/ou.
4. E11bschaftssteuer: entsprechend dem Verwandtschafts
grad 2-14 % des Erbanfalls bzw. der Schenkung. Nach
der Höhe des Erwerbs Steigerung bis auf <la·s Fünffache
möglich. 5. Obligationensteuer ( Steuer zum Ausgleich
der. Geldei:itwertl}ng bei Schuldverschreibungen): 2 %
des • GoMbetrags der Schuldverschreibungen abzüglich
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15 % (Aufwertung•sbetrag). Ist Tilgung bereits erfolgt, 
Erhöhung um die Differenz zwischen Auf_wertungsbetrag 
und Goldwert des TiJ.gungsbetrags. 

II. B e 1 a s t u n  g d e s  V e r k e h r s  u n d  V e r·
b r a u c h  s. 1. Umsatsteuer: a) allgemeine: 2½ % des 
Lieferungs- bzw. Leistungsentgelds; b) erhöhte (Luxus
steuer): 15 % . (Für Leistungen besonderer Art 5, 10 bzw. 
15 % .) 2. Grunderwerbssteuer: 4 % des gemeinen Werts. 
3. Kapitalverkehrssteuer: a) Gesellschaftssteuer: bei Ge
sellschaftserrichtung und Kapitalserhöhung 7 ½ % des
Kapitals bei Kapital-, ½ % bei offenen Handelsgesell
schaften. b) Wertpapiersteuer: bei Emission inländi
scher Schuldverschreibungen ½-4 % , beim ersten Um
sat :ausländischer Schuldverschreibungen 2-4 % , aus
ländischer Aktien 7 ½ % . c) Börsenumsat)steuer: bei 
Anschaffungsgeschäften von Wertpapieren und Devisen 
uach der Art der steuerpflichtigen Objekte differenzierte 
Steuersät)e (für Aktien 3 % , ausländische Noten und 
Sorten 1,2 % , Devisen 0,2 % ). Ermäßigung bei „Händ
ler-", Erhöhung bei „Privatgeschäften". d) Aufsichts- • 
ratssteuer: 20 % der Tantiemen. 4. (Wertpapier-) Bör
sensteuer: a) Börsenbesuchssteuer: vierteljährlich für 
Selbständige allgemein 100, in Hamburg und Frankfurt 
1 20, Berlin 180 cA!; für jeden Angestellten 25 30 bzw. 
45 .At; b) Börsenz-ulassung,ssteuer: allgemein' 2500 cA{ 
für Selbständige, 250 J{ für Angestellte, in Berlin das 
Doppelte. 5. Kraftfahrzeugsteuer: Kraftfahrräder 10 bis 
35 J{, Personenwagen 20-80 .Al gemäß Pferde.stärke; 
Lastkraftwagen 30-200 .Al bzw. (elektrisch oder mit 
Dampf betriebene) 15-100 .Al entsprechend Eigenge
wicht. 6. Versicherungssteuer: 2-10 % des Versichc
rung,sentgelts gemäß Versicherungsart; bei Hagelver
sicherung: 2

/10 °/oo der Versicherungssumme. 7. Renn
wett- und Lotteriesteuer: a) Totalisatorsteuer: 16 ½ % 
der Wettbeträge; b) Buchmachersteuer: 10 % der Ein
�äte; c) Lotteriesteuer: 20 % , bei ausländischen Losen 
�5 % des Betrages. 8. Wechselsteuer: Dreimonats
wechseJ 2 °loo; S!�igerung des Steuersatws bei längerer 
Laufzeit. 9. Beforderungssteuer: a) Personenbeförde
rung: 10-16 %, Abstufung nach der Fahrklasse. b) 
Güterbeförderung: 7 % . 10. Tabaksteuer: Säte ver
schieden je nach dem Erzelignis (Zigaretten 40 % Zi
garren 20 % des Kleinverkaufspreises). 11. Bierst�uer: 
5-6,10 .Al für 1 hl; Abstufong nach dem Produktions
umfang. 12. Weinsteuer: für Stillweine 20 % Schaum
weine 30 % des Kleinverkaufspreises. 13. Bi:anntwein
monopol: Rejchseinnahme . 280 .Al je hl Weingeist. 1.1.
Essigsäuresteuer

_: 
allgemem 48,90 .Al für 100 kg. 15.

Zuckersteuer: Rubenzucker 21. .Al, Stärkezucker 8,40 cA-l 
Jiir 1.00 kg. 1.6. Salzsteuer: 0,74 .Al für 100 kg. 1. 7. Zünd
warensteuer: 60 % des Herstellerpreises. 18. Leucht
mittelsteuer: 20 % de� He1:stellerpr•eises. 19. Spiel
kartensteuer: 0,30 .Al Je . Spiel. 20. Süßstoffmonopol:
Reichseinnahme 1. 7,72 .Al Je kg. Hierzu treten noch die 
Zolleinnahmen. 

Wie sich aus dieser tJbersicht ergibt, ist für irgend
welche bedeutsamen Steuern für L ä n d e r und G e  -
me i n  d e n  kein Plat gelassen. Wie decken diese nun 
ihren Bedarn • 

Es wurde oben bereits erwähnt, <laß die Reformen 
1919/20 eine N�uregelung, ,d�s Finanzausgleichs notwen
dig machten. Diese erfolgte m µem sogenannten Land.es-
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steuergeset vom 30. März 1920; bei seiner Beurteilung 
i,sj vor allem zu bedenken, daß infolge der verstärkten 
Machtfülle des Reichs, die in der neuen RV ihren Aus
druck fand, viele Aufgaben der Länder und Gemeinden 
in Fortfall kamen, für die diese früher erhebliche Auf
wendungen zu machen hatten. Die Neuordnung beseitigte 
das alte komplizierte System der Matrikularbeiträge, be
hielt :aber die tJ b e r w e i s u n g e n bei. Diese betrugen: 
½ des Aufkommens an Einkommen- und Körperschafts
steuer, 1/5 der Erbschafts-, ½ der Grunderwerb- und 
15 % der Umsatsteuer. Als e i g e n e Steuern verblie
ben Ländern •und Gemeinden nur die sogenannten Er
tragssteuern, einzelne Stempelsteuern sowie einige wei
tere kleinere Steuern und Zuschläge zu Reichssteuern. 
Durch eine Novelle zum LStG. vom 23. Juni 1923 wur
den die Anteile an den Reichssteuern erhöht, un<l zwar 
bei der Einkommen-. und Körperschaftssteuer -auf ¾, b0i 
der Grunderwerbssteuer auf 2/2 und bei der Umsatsteuer 
auf ¼; als neue tJberweisungssteuern kainen Rennwett
und Kraftfahrzeugsteuer hinzu (tJberweisung des Ertrags 
in vollem Umfange). Daneben biirgerte sich weiterhin 
das höchst bedenkliche System der B e s  o 1 d u n g s -
z u s  c h ü s s e ein, mit dem erst zu Beginn des nächsten 
Rechnungsjahres völlig gebrochen werden wird. 

Die Schwächung der Reichsmacht und die Bestre
bungen der Länder, die alte föderalistische RV wieder
herzustellen, lassen für die Zukunft erwarten, daß ein
zelne große Steuern, deren Ertrag bisher dem Reiche 
zufloß, in vollem Umfange Ländern und Gemeinden 
überwiesen werden. Eine vorläufige Neuregelung bringt 
die 3. Steuernotverordnung vom 14. Februar <l. J. in 
ihrem Art. V. Die tJberweisungen finden darnach in fol
gendem Umfange statt: 90 % der Einkommen- und Kör
perschaftssteuer, 20 % der Umsa�steuer sowie der volle 
Ertrag der Kraftfahrzeug-, Rennwett- und Grunderwerb
steuer (zu dieser können - ein eigenartiges Phänomen! 
- überdies Zuschläge erhoben werden) und der neuen
Börsensteuer fließen zukünftig Ländern und Ge
meinden zu.

An der Erbschaftssteuer neh1nen Länder und Ge
meinden zukiinftig nicht 1nehr teil. Insgesamt werden 
sich die tJberweisungen auf etwa 1800 Mill . .Al stellen, 
von welcher Summe rund 70 % allein auf den Anteil 
an der Reichseinkommensteuer entfallen diirften. Hinzu 
treten die eigenen Steuern der Länder und Gemeinden, 
d. h. - abgesehen von der Mietzinssteuer, deren Auf
kommen auf 650 Mill. cA-l geschätt wird - die Steuern
der Länder zum Geldentwertungsausgleich bei bebauten
und unbebauten Grundstücken sowie bei Holzverkäufen
aus Forsten öffentlicher Körperschaften und die Steuern
vom Grundvermögen, Gewerbesteuern und andere 
kleine Ertragssteuern, Gebühren usw. Zur Kompen
sierung der -erheblichen Verbesserung ihrer finan
ziellen Stellung werden die Länder künftig mit der Er
füllung gewisser kultureller und polizeilicher Aufgaben 
betraut, die bisher dem Reiche oblagen. 

Ob diese Regelung zur Deckung des Bedarfs von 
Ländern und Gemeinden hinreicht und ob und unter 
welchen Voraussetungen das geltende Reichssteuer
system •eine Balanzierung des Reichshaushalts ermög
licht - das zu entscheiden mag einer anderen Untf\r
suchung vorbehalten· bleiben. □




